
MausEX-Duo 
 
  
 
Verwendung 
Spezielle gebrauchsfertige Köderpaste zur 
Bekämpfung von Hausmäusen, Hausratten 
und Wanderratten. Für die Anwendung in und 
um Gebäude durch den geschulten berufs-
mäßigen Verwender. 
Die Verwendung darf nur durch sachkundige 
Verwender mit Sachkunde nach Anhang I Nr. 
3 Gefahrstoffverordnung (in der Fassung vom 
29.03.2017) erfolgen, sofern diese Sach-
kunde danach gefordert wird. Ansonsten darf 
das Rodentizid auch durch die unter a) und b) 
genannten geschulten berufsmäßigen Ver-
wender verwendet werden: 
a) Berufsmäßige Verwender mit Sachkunde 
    nach Pflanzenschutz-Sachkundeverord- 
    nung (PflSchSachkV) 
b) Verwender mit besonderen Sachkenntnis- 
    sen, die durch Beleg (Zertifikat) die Teil- 
    nahme an einer Schulung mit folgenden  
    Lehrgangsinhalten nachweisen können: 

• Verhalten und Biologie von Nagern, 
• Rechtsgrundlagen der Bekämpfung von 
  Ratten und Mäusen, 
• Bekämpfung von Nagetieren (inkl.  
  Integrierte Schädlingsbekämpfung und  
  Resistenzmanagement), 
• Wirkungsweise von Rodentiziden  
  (speziell Antikoagulanzien), 
• Gefahren und Risiken bei der Verwen- 
  dung von Rodentiziden für Menschen und 
  die Umwelt und Techniken zur Risikomin- 
  derung (speziell Primär- und Sekundär- 
  Vergiftung von Nicht-Zieltieren und deren  
  Vermeidung Umgang mit PBT/vPvB-Stof- 
  fen), 
• Anwendungstechniken/Vorgehensweise  
  und Dokumentation, 
• Verhalten von Ratten in der Kanalisation. 

 
Typ 
Pastenköder (RB) in Vliesbeutel (ca. 10 g). 
 
Wirkstoff 
0,005 % w/w Bromadiolon. Blutgerinnungs-
hemmer (Antikoagulans) der zweiten Genera-
tion. 
 
Wirkung 
Vergiftungen führen zu einer Bewußtseinstrü-
bung mit gleichzeitig abnehmenden Lebens-
funktionen der Nager. Aufgrund zunehmender 
Kapillardurchlässigkeit kommt es zur langsa-
men, überwiegend inneren Verblutung unter 
weitestgehendem Ausschluß von Schmerzen. 
Eine  kleine  Menge  reicht  aus  und die Nager

 
verenden. Dieser Zeitraum zwischen der Auf-
nahme und dem Tod ergibt sich aus der Wir-
kungsweise der Antikoagulanzien. Auf diese 
Weise wird bei den anderen Nagern kein Miß-
trauen erweckt, so daß diese weiter das Pro-
dukt konsumieren.  
  
Besonderheiten 

• Überragende Annahme durch Hausmäuse, 
Hausratten und Wanderratten. 

• Gute Beständigkeit gegen Verderb. 

• Sichere  Wirkung. 

• Verzögerter Wirkungseintritt verhindert Kö-
derscheu und führt zur restlosen 
Befallstilgung. 

• Sicheres Gegenmittel bei versehentlicher 
Aufnahme ist Vitamin K1. 

• Eingearbeiteter Bitterstoff Bitrex® verhin-
dert die versehentliche Aufnahme durch 
den Menschen. 

• Biozid-Zulassungs-Nr.: DE-0003178-14. 
 

Bedarf 
 
Aufwandsmengen zur Anwendung in ma-
nipulationssicheren Köderstationen oder 
verdeckt und gleichermaßen zugriffsge-
schützt in Bereichen, die für Kinder und 
Nicht-Zieltiere unzugänglich sind. 
 

Aufwandsmenge für den Zielorganismus 
Hausmaus: 
30 - 50 g (= 3 – 5 Portionsbeutel) – Empfohle-
ner Abstand zwischen 2 Köderpunkten 1 – 3 
Meter 
 

Aufwandsmenge für die Zielorganismen 
Haus- und Wanderratte: 
100 – 200 g (= 10 – 20 Portionsbeutel) – Emp-
fohlener Abstand zwischen 2 Köderpunkten    
4 - 10 Meter 
  
Anweisungen für die Verwendung 

Vor dem Gebrauch alle Produktinformationen 
sowie alle Informationen, die während des 
Kaufs übermittelt werden, lesen und befolgen. 
Vor der Beköderung die Nagetierart, ihre be-
vorzugten Aufenthaltsorte, die Befallsursache 
ermitteln und das Ausmaß des Befalls ab-
schätzen. 
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In Absprache mit dem Auftraggeber das Ausmaß der Do-
kumentation festlegen. Dabei stellt in lebensmittelherstel-
lenden, ‐vertreibenden, ‐lagernden oder ‐verkaufenden 
Betrieben und Gemeinschaftseinrichtungen ein Köderplan 
und besuchsspezifische Kontrollberichte das Minimum 
dar. Die Dokumentation muß in jedem Fall den Ort, das 
Ziel, die eingesetzten Biozidprodukte (Produkt und 
Menge) und die Durchführenden der Schädlingsbekämp-
fung ausweisen. Die Dokumentationen sind mindestens 5 
Jahre aufzubewahren. 
Ziel einer Bekämpfung ist die Tilgung der Nagerpopulation 
im Befallsgebiet/‐objekt. 
Für Nager leicht erreichbare Nahrungsquellen und Trän-
ken (wie z. B. verschüttetes Getreide oder Nahrungsab-
fälle etc.) möglichst entfernen. Davon abgesehen die Be-
fallsstellen nicht zu Beginn der Maßnahme aufräumen, da 
dies die Nager stört und die Köderannahme erschwert. 
Das Produkt nur als Teil einer integrierten Schädlingsbe-
kämpfung zusammen mit Hygienemaßnahmen und gege-
benenfalls physikalischen Methoden der Schädlingskon-
trolle verwenden. 
Das Produkt sollte in der unmittelbaren Umgebung, in der 
die Nagetiere zuvor beobachtet wurden, aufgestellt wer-
den (z. B. Nagetierwege, Nistplätze, Fressstellen, Löcher, 
Baue etc.). 
Die Köderstationen müssen, sofern möglich, am Boden  
oder an anderen Strukturen befestigt werden. 
Köderstationen müssen mechanisch ausreichend stabil 
und manipulationssicher sein. 
Köderstationen müssen so in ihrer Form beschaffen sein 
und aufgestellt werden, daß sie möglichst unzugänglich 
für Nicht‐Zieltiere sind. 
Köderstationen deutlich kennzeichnen, um anzuzeigen, 
daß sie Rodentizide enthalten und nicht berührt werden 
dürfen. Köderstationen müssen mit den folgenden Infor-
mationen gekennzeichnet werden: „nicht bewegen oder 
öffnen; enthält ein Rodentizid (Ratten- bzw. Mäusegift); 
MausEX-Duo, Bromadiolon. Bei einem Zwischenfall die 
Giftnotrufzentrale anrufen (0049) 30 192 40“. 
Jede Köderstelle oder ‐station ist mit geeigneten Warnhin-
weisen zu versehen. Der Auftraggeber ist über laufende 
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen zu informieren. Die-
ser muß seine Mitarbeiter und externen Dienstleister in-
formieren und, soweit erforderlich, zusätzliche Warnhin-
weise anbringen. Der Durchführende muß dem Auftrag-
geber ausreichendes Informationsmaterial und allgemein 
verständliche Warnhinweise über die Risiken einer Pri-
mär‐ oder Sekundärvergiftung zur Verfügung stellen. Die 
Verantwortung für das Anbringen von eventuellen Warn-
hinweisen ist zwischen dem Durchführenden der Schäd-
lingsbekämpfung und dem Auftraggeber zu vereinbaren. 
Dieses Informationsmaterial bzw. Hinweise müssen min-
destens die nachfolgenden Angaben enthalten: 
• Erste Maßnahmen, die im Falle einer Vergiftung ergriffen 
  werden müssen, 
• Maßnahmen, die im Falle des Verschüttens des Köders  
  und des Auffindens von toten Nagern ergriffen werden 
  müssen, 
• Produkt‐ und Wirkstoffnamen inkl. Konzentration, 
• Kontaktdaten des verantwortlichen Verwenders, 
• Rufnummer eines Giftinformationszentrums und  
  Gegengift angeben, 
• Datum, wann Köder ausgelegt wurden. 
Sachets mit dem Köder nicht öffnen! 
Der Köder sollte gesichert werden, damit er nicht aus der 
Köderstation entfernt werden kann. 
Produkt unzugänglich für Kinder, Vögel, Haustiere, Nutz-
tiere und andere Nicht-Zieltiere platzieren.

Kontakt des Produktes mit Lebensmitteln, Getränken und 
Futtermitteln sowie mit Küchengeschirr und Zubereitungs-
flächen ist auszuschließen. 
Wenn Köder in der Nähe von Gewässern (z. B. Flüsse, 
Teiche, Kanäle, Deiche, Bewässerungsgräben) oder 
Wasserableitungssystemen platziert werden, sicherstel-
len, daß ein Kontakt des Köders mit dem Wasser verhin-
dert wird. 
Köder vor Witterung (z. B. Regen, Schnee etc.) schützen. 
Die Köder in Bereichen platzieren, die nicht über-
schwemmt werden. 
Bei der Handhabung des Produkts chemikalienresistente 
Schutzhandschuhe tragen.  
Bei Gebrauch des Produkts nicht essen, trinken oder rau-
chen. Nach dem Gebrauch des Produkts Hände und 
Hautstellen, die dem Produkt direkt ausgesetzt waren, 
waschen. 
Bei jeder Kontrolle gefressene Köder ersetzen und die An-
nahme (Vorhandensein/Nicht-Vorhandensein) der Köder 
bei jeder Kontrolle dokumentieren. 
Köder ersetzen, wenn der Köder verschmutzt oder durch 
Wasser geschädigt ist. 
Bei einer im Verhältnis zu der abgeschätzten Befalls-
stärke geringen Köderannahme ist die Änderung des Orts 
der Auslegung oder die Formulierung des Köders zu prü-
fen. 
Wenn nach einem Behandlungszeitraum von 35 Tagen 
noch immer Köder verzehrt werden und kein Rückgang 
der Nagetieraktivität festgestellt wird, muß die wahr-
scheinliche Ursache hierfür ermittelt werden. Es besteht 
in solchen Fällen der Verdacht auf Resistenz gegen den 
eingesetzten Wirkstoff und der Einsatz eines anderen, po-
tenteren Wirkstoffs und alternativer Bekämpfungsmaß-
nahmen wie z. B. Fallen, ist zu prüfen. 
Nach Abschluß der Beköderung alle Köder entfernen und 
entsprechend den lokalen Anforderungen entsorgen, um 
Primärvergiftungen vorzubeugen. 
 
Zusätzliche Kriterien, die bei der Permanentbeköde-
rung (befallsunabhängigen Dauerbeköderung) be-
rücksichtigt werden müssen: 

Die strategisch eingesetzte befallsunabhängige Dauerbe-
köderung ist methodisch abzugrenzen von einer großräu-
migen befallsunabhängigen Dauerbeköderung eines Be-
kämpfungsareals im Sinne einer Permanent- oder Peri-
meterbeköderung (vgl. DIN 10523). 
Eine befallsunabhängige Dauerbeköderung ausschließ-
lich durch sachkundige Verwender mit einer Sachkunde 
nach Anhang I, Nr. 3 GefStoffV ist in Ausnahmefällen zu-
lässig, wenn 
- sie ausschließlich als Prophylaxe‐System eingesetzt 
wird, das aus regelmäßig kontrollierten dauerhaften Kö-
derstellen und nur an bevorzugten Eindring‐ und Einnist-
stellen von Schadnagern in und direkt am Gebäude nach 
einer vom sachkundigen Verwender mit einer Sachkunde 
nach Anhang I, Nr. 3 GefStoffV erstellten Analyse instal-
liert wird, wobei zugriffsgeschützte Köderboxen verwen-
det werden. Eine Ausnahme bilden, wie bei der Bekämp-
fung eines Akutbefalls, Situationen in denen der Köder an-
derweitig zugriffsgeschützt ist (z. B. Kabeltrassen, Unter-
bauten von Elektrogeräten) und 
- im Rahmen einer objektbezogenen Gefahrenanalyse 
eine erhöhte Befallsgefahr mit Nagetieren durch den 
sachkundigen Verwender mit einer Sachkunde nach An-
hang I, Nr. 3 GefStoffV festgestellt wird, die eine beson-
dere Gefahr für die Gesundheit oder Sicherheit von 
Mensch oder Tier darstellt und 
- sie nicht durch verhältnismäßige Maßnahmen, beispiels-
weise organisatorische oder bauliche Maßnahmen oder 
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den Einsatz geeigneter biozidfreier Alternativen (z. B. Fal-
len) zur Nagetierbekämpfung, verhindert werden kann. 
Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz beinhaltet u. a. auch 
die Abwägung wirtschaftlicher Aspekte. Alternativmaß-
nahmen müssen verhältnismäßig, d. h. zum Schutze ei-
nes von der Verfassung anerkannten Rechtsguts notwen-
dig sein. 
Eine besondere Gefahr für die Gesundheit von Mensch 
oder Tier liegt unter anderem vor bei der Gefahr der Über-
tragung von Krankheiten. Eine besondere Gefahr für die 
Sicherheit von Menschen oder Tieren liegt vor, wenn 
durch einen potenziellen Schädlingsbefall mit hinreichen-
der Wahrscheinlichkeit Anlagen, Vorrichtungen oder Ma-
terialien beschädigt werden können und sich hieraus zu-
mindest mittelbar eine Gefahr für die Gesundheit von 
Mensch oder Tier ergibt. In diesem Zusammenhang ist mit 
potenziellem Schädlingsbefall der Befall gemeint, der ent-
stehen würde, wenn keine Bekämpfung erfolgen würde. 
Ausnahmsweise ist in diesen Fällen eine befallsunabhän-
gige Dauerbeköderung mit Rodentiziden, die Bromadiolon 
oder Difenacoum als Wirkstoff enthalten, auch ohne die 
Feststellung eines tatsächlichen Nagetierbefalls in Betrie-
ben und Einrichtungen zulässig. Das Vorliegen der Vo-
raussetzungen des Ausnahmetatbestandes ist in jedem 
Einzelfall vom sachkundigen Verwender mit einer Sach-
kunde nach Anhang I, Nr. 3 GefStoffV zu prüfen, festzu-
stellen und zu dokumentieren. Eine befallsunabhängige 
Dauerbeköderung kann in diesen Ausnahmefällen z. B. in 
Betrieben, die Lebensmittel oder Futtermittel herstellen, 
verarbeiten, vertreiben oder lagern; Betrieben, die phar-
mazeutische oder medizinische Produkte herstellen, ver-
arbeiten oder lagern, Entsorgungsbetrieben oder in Wa-
renlagerbetrieben oder -stätten durchgeführt werden. 
Die befallsunabhängige Dauerbeköderung mit antikoagu-
lanten Rodentiziden, die Bromadiolon oder Difenacoum 
enthalten, ist nur durch einen oder unter der Aufsicht eines 
sachkundigen Verwenders mit einer Sachkunde nach An-
hang I, Nr. 3 GefStoffV in und direkt an Gebäuden zuläs-
sig. Die Prüfungen der Voraussetzungen des Ausnahme-
tatbestandes, die Planung und die Durchführung der not-
wendigen Maßnahmen sind durch den Schädlingsbe-
kämpfungsfachbetrieb durchzuführen. Während der be-
fallsunabhängigen Dauerbeköderung liegt es im Ermes-
sen des sachkundigen Verwenders mit einer Sachkunde 
nach Anhang I, Nr. 3 GefStoffV, das Intervall seiner Sys-
tembetreuung im Zeitraum von einem Monat zu definie-
ren. Wenn bei Befall nach Ermessen des sachkundigen 
Verwenders mit einer Sachkunde nach Anhang I, Nr. 3 
GefStoffV eine zusätzliche akute Bekämpfungsmaß-
nahme erforderlich ist, sind wöchentliche Maßnahmen 
notwendig. Es liegt ein Befall vor, wenn Anzeichen von 
Schädlingen im Schutzareal nicht länger als vier Wochen 
zurückliegen. Anzeichen können sein: Lebende und tote 
Tiere, Fraßspuren an Nahrungs- und Futtermitteln, Mate-
rialien oder Ködern, Kot- und Urinspuren, Trittsiegel und 
Schmierspuren. 
Eine zusätzliche Überwachung der Köderstellen im Rah-
men der befallsunabhängigen Dauerbeköderung kann 
auch von geschulten berufsmäßigen Verwendern mit 
Sachkunde (siehe gemäß der Definition unter 6. (Sonstige 
Informationen) Nr.1 a) und b) durchgeführt werden, sofern 
nicht von Anhang I Nr. 3 Gefahrstoffverordnung (in der 
Fassung vom 29.03.2017) anders gefordert. Sie sind mit 
dem verantwortlichen Schädlingsbekämpfungsfachbe-
trieb abzusprechen. 
Eine befallsunabhängige Dauerbeköderung als Strategie 
ist regelmäßig im Rahmen der integrierten Schädlingsbe-
kämpfung und der Beurteilung der Gefahr eines Wieder-
befalls zu überprüfen.

Risikominderungsmaßnahmen 
Nicht in Bereichen einsetzen, in denen von einer Resis-
tenz gegen den Wirkstoff ausgegangen werden kann. 
Die Produkte nicht länger als 35 Tage ohne Überprüfung 
der Befallssituation und der Wirksamkeit der Beköderung 
verwenden. 
Ein Wechsel zwischen verschiedenen Antikoagulanzien 
vergleichbarer oder geringerer Potenz ist keine sichere 
Möglichkeit des Resistenzmanagements. Bei Feststellen 
einer Resistenz sind bei fehlender Einsetzbarkeit von 
Wirkstoffen mit anderen Wirkmechanismen potentere An-
tikoagulanzien zu verwenden. 
Zwischen den Anwendungen Köderstationen bzw. Uten-
silien, die für die Abdeckung und den Schutz der Köder-
stellen verwendet werden, nicht mit Wasser reinigen. 
Unbeschädigte Köderstationen und von Nagern unbe-
rührte Köder können wiederverwendet werden. 
Den Bekämpfungserfolg dokumentieren und belegen. 
Den Auftraggeber über mögliche Präventionsmaßnahmen 
gegen künftigen Nagerbefall informieren. 
Alle relevanten Aufzeichnungen zu den Bekämpfungs-
maßnahmen dem Auftraggeber und zuständigen Überwa-
chungsbehörden auf Nachfrage vorlegen. 
Nagetiere können Krankheiten übertragen (z. B. Leptospi-
rose). Tote Nagetiere nicht mit bloßen Händen berühren. 
Bei der Entsorgung geeignete Schutzhandschuhe tragen 
oder Werkzeuge, wie etwa Zangen, verwenden. 
Dieses Produkt nicht direkt in die Erde (z. B. in Nagetier-
bauen oder -löcher) einbringen. 
Zu Beginn der Beköderung die Köderstellen mindestens 
nach dem 5. Tag und anschließend wöchentlich kontrol-
lieren. Das gilt auch für Bekämpfungsmaßnahmen, die 
mehr als 35 Tage andauern. 
Bei jedem Kontrollbesuch das betroffene Gebiet nach to-
ten Nagern absuchen und diese über den Hausabfall oder 
eine Tierkörperbeseitigungsanstalt entsorgen, um Sekun-
därvergiftungen vorzubeugen. 
Köderstationen müssen verwendet werden. Nur in Berei-
chen (z. B. geschlossene Kabeltrassen oder Rohrleitun-
gen, Unterbauten von z. B. Elektroschaltschränken oder 
Hochspannungsschränken, Hohlräume in Wänden und 
Wandverkleidungen), die für Kinder und Nicht‐Zieltiere 
nicht zugänglich sind, ist eine Köderauslegung ohne ma-
nipulationssichere Köderstationen zulässig. 
Um nach der erfolgten Bekämpfungsmaßnahme einen 
Neubefall zu vermeiden, folgende vorbeugende Maßnah-
men ergreifen: 
- Nahrungsquellen und Tränken (Lebensmittel, Müll, Tier- 
  futter, Kompost etc.) möglichst entfernen oder für Nager  
  unzugänglich machen. 
- Unrat und Abfall, der als Unterschlupf dienen könnte,  
  beseitigen. Vegetation in unmittelbarer Nähe von Ge- 
  bäuden möglichst entfernen. 
- Wenn möglich, Zugänge (Spalten, Löcher, Katzenklap- 
  pen, Drainagen etc.) zum Innenbereich für Nagetiere  
  unzugänglich machen oder verschließen. 
Das Produkt nicht zur Pulsbeköderung verwenden.  
 
Hinweise für die sichere Beseitigung 

Nach Abschluß der Beköderung alle nicht angenomme-
nen Köder und die Verpackung gemäß den nationalen 
Vorschriften entsorgen. Hautkontakt vermeiden, wenn Kö-
derreste entsorgt werden. 



 

Lagerbedingungen 

An einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort aufbe-
wahren. Die Verpackung verschlossen halten und nicht 
direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Produkt unzu-
gänglich für Kinder, Vögel, Haustiere und Nutztiere auf-
bewahren Von Lebensmitteln. Getränken und Futtermit-
teln fernhalten. 
 
Vorsichtsmaßnahmen 

H360D Kann das Kind im Mutterleib schädigen. H372 
Schädigt die Organe (Blut) bei längerer oder wiederholter 
Exposition. P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen 
einholen. P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise le-
sen und verstehen. P270 Bei Gebrauch nicht essen, trin-
ken oder rauchen. P280 Schutzhandschuhe tragen. P308 
+ P313 Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat 
einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. P501 Inhalt/Behäl-
ter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Ent-
sorgung zuführen.  
Gefährlich für Wildtiere. Gefährlich für Hunde und Katzen. 
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 
Dieses Produkt enthält einen gerinnungshemmenden 
Stoff (Antikoagulans). 
Bei Verzehr können folgende Symptome auftreten, auch 
verspätet: Nasenbluten und Zahnfleischbluten. 
In schweren Fällen kann es zu Blutergüssen (Hämato-
men) und Blut im Stuhl oder Urin kommen. 
Gegenmittel: Vitamin K1, das nur von medizinischem / 
tiermedizinischem Fachpersonal verabreicht werden darf. 
Im Falle von: 
- Exposition der Haut: zuerst nur mit Wasser und danach 
  mit Wasser und Seife waschen. 
- Exposition der Augen: die Augen mit Augenspülung  
  oder Wasser ausspülen und die Augenlider mindestens  
  10 Minuten offen halten. 
- Orale Exposition: Mund gründlich mit Wasser ausspü- 
  len. Bewußtlosen Personen niemals etwas in den  
  Mund verabreichen. Kein Erbrechen herbeiführen. Bei  
  Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpa- 
  ckung oder das Kennzeichnungsetikett bereithalten.   
  Bei Verzehr durch ein Haustier einen Tierarzt aufsu- 
  chen. 
 
Bitrex® ist eine registrierte Marke von Macfarlan Smith. 

Verpackung 

Plastikeimer mit 5 kg. 
 
 


